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Eigenverantwortliche Schule
Beschluss des Landtages (23. 06. 2005)

„…Der Landtag begrüßt, dass das Kultusministerium sich
nicht auf eine Veränderung von Einzelaspekten beschränkt,
sondern eine systematische Reform aller an der Entwicklung und Sicherung von
Schulqualität beteiligten Bereiche erarbeitet. …
Ziel der zukünftigen Eigenverantwortlichen Schule ist es, auf der Grundlage
staatlicher Vorgaben und der Ergebnisse interner und externer Evaluationen
(Schulinspektion) die Verantwortung für die Qualitätsentwicklung der eigenen Arbeit
zu übernehmen. Dazu erhalten die Schulen Entscheidungsfreiräume,
zugleich werden ihnen entsprechende Rechenschaftspflichten auferlegt.
Zugleich benötigen die Eigenverantwortlichen Schulen
ein Beratungs- und Unterstützungssystem, …“
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Gesetzliche Grundlage seit Sommer 2006 (Inkrafttret en 01.08.2007)

In § 32 des Niedersächsischen Schulgesetzes wird festgeschrieben,
dass „die Schule … im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften eigenverantwortlich in Planung,
Durchführung und Auswertung des Unterricht s, in der Erziehung
sowie in ihrer Leitung , Organisation und Verwaltung (ist)“ und sie
(sich) ein Schulprogramm (gibt). In dem Schulprogramm legt sie
in Grundsätzen fest, wie sie den Bildungsauftrag erfüllt.
Die Schule überprüft und bewertet jährlich den Erfolg ihrer Arbeit.
Sie plant Verbesserungsmaßnahmen und führt diese nach einer von ihr
festgelegten Reihenfolge durch.
Die Schule bewirtschaftet ein Budget aus Landesmitteln nach näherer
Bestimmung im Haushaltsplan des Landes.
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Die Stellung der Schulleiterin bzw. des Schulleiter s
in der Eigenverantwortlichen Schule

In § 43 des Niedersächsischen Schulgesetzes wird bestimmt, dass

> die Schulleiterinnen und Schulleiter die Gesamtverantwortung für die
Schule und für deren Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung tragen

> Vorgesetzte/r aller an der Schule tätigen Personen sind, die Personal-
verantwortung tragen und Maßnahmen zur Personalbewirtschaftung
einschließlich der Personalentwicklung treffen können.

> für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der
Schulordnung sorgen und die laufenden Verwaltungsgeschäfte führen
sowie Pläne über die Verwendung der Haushaltsmittel und für den
Personaleinsatz erstellen.
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Die Schulaufsicht

- analysiert und vergleicht Daten und informiert Schulen, Schulträger,
Unterstützungssystem

- unterstützt und fördert schulische Qualitätsentwicklung

- sorgt für die Umsetzung zentraler bildungspolitischer Vorgaben

- interveniert bei Schulen „unter Standard“ und bei Verstößen

- wählt Führungskräfte aus

- verständigt sich mit Schulleiterinnen und Schulleitern über die Entwicklungsziele
der Schule

- koordiniert Personalmaßnahmen, wenn nötig

- ist Widerspruchsinstanz und rechtliche Vertretung
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Unterstützung

Eigenverantwortliche
Schule

Aufsicht

Unterstützung eigenverantwortlicher Schulen

NSchI
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EiSchu

Unterstützung**, Konzeptentwicklung
und Implementierung

Führungskräftequalifikation .

Aufsicht*
Intervention
Sanktion

externe
Evaluation
Bildungsmonitoring

Inspektion

(N
SchI)

Unterstützung
(LSchB, NilS)

Recht
Personal
Haushalt

Niedersächsisches Kultusministerium
Referat 25Stand: 30.09.2006

*   Ansprechpartner/in: Schulleiter/in
Führungsinstrumente:
Daten, Schulprogramm, ZV

Das Begleitsystem der Eigenverantwortlichen Schule

** SEB, SPSY, Multiplikatoren
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Evaluation
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NSchG

Orientierungsrahmen
„Schulqualität in
Niedersachsen“

Interne 
Evaluation

SEIS/EFQM

Externe 
Evaluation

Schulinspektion
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Eine Möglichkeit : Die Fragebögen „SEIS“Eine Möglichkeit : Die Fragebögen „SEIS“

Ausbilder/innen
(25 Fragen)

Förderschüler/innen
(47 Fragen)

Lehrer/innen
(70 Fragen)

Eltern
(42 Fragen)

Mitarbeiter/innen 
(27 Fragen)

3. Klasse 
(47Fragen)

8./11.Klasse
(58 Fragen)

Schulleitung
(70 F.+ 8 Themen)

Schulleitungs-
Formular (SLEF)

Fragebögen

Selbstevaluation
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Bewertungsbogen

Unterrichtsbeob-
achtungsbogen

Gesprächs-
leitfäden

Checkliste 
Schulrundgang

Dokumenten-
analyse

SL-Evaluations-
bogen

Erhebungsbogen
(inkl. Schulstatistik)

Qualitätskonzept
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Geänderte Schulverfassung
und

erste Schritte
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Niedersächsisches Schulgesetz
- Schulverfassung  § 34 / 35 -

bisher ab 1.8.2007

Gesamtkonferenz Gesamtkonferenz

Lehrer 
(66% und mehr)

Schüler
(höchstens 17%)

Eltern
(höchstens 17%)

Beschlussgremium mit 
Allzuständigkeit

Lehrer 
(66% und mehr)

Schüler
(höchstens 17%)

Eltern
(höchstens 17%)

Pädagogische Konferenz: 
Beschlüsse  zu  Schulprogramm, 
Schul-, Wahl-, Geschäftsordnung 
und zu päd. Grundsätzen
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Niedersächsisches Schulgesetz
- Schulverfassung  § 38 -

ab 1.8.2007

Schulvorstand
max. 16 stimmber. Mitglieder

Lehrer 
50 %

max. 8

Schüler
25 %

max. 4

Eltern
25 %

max. 4

Beschluss-
gremium

Nutzung von Spielräumen (Deregulierung)
Ausgestaltung Stundentafel
Schulversuche
Haushaltsplan
Entlastung Schulleiter
Grundsätze Sponsoring, jährl. Überprüfung der Arbei t
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Ein denkbarer zeitlicher Ablauf im 
ersten Schulhalbjahr 2007/08

Mitte November 2007erste Sitzung des Schulvorstandes

Mo., 22. 10. 07, - Fr., 02. 11. 07Herbstferien

bis Fr., 19. 10. 2007 Einberufung der ersten Sitzung des 
Schulvorstandes durch die 
Schulleiterin bzw. den Schulleiter

bis Do., 18. 10. 2007erste Gesamtkonferenz: Wahl der 
Lehrervertreter im Schulvorstand

spätestens  Fr., 05. 10. 2007 Konstituierung von Schulelternrat 
und Schülerrat mit der Wahl der 
Vertreter im Schulvorstand

spätestens  Do., 26. 09. 2007
(innerhalb der ersten vier Wo-
chen des neuen Schuljahres)

Wahl der Klassenelternräte
sowie
Wahl der Klassensprecher

Do., 30. 08. 2007Wiederbeginn des Unterrichts
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Vorschlag für die ersten 
Arbeitsschwerpunkte im Schulvorstand

� Geschäfts-/Verfahrensordnung für den Schulvorstand
orientieren an der Konferenzordnung (Erlass „Konferenzen 
und Ausschüsse an öffentlichen Schulen“) 

� Schulprogramm
weder Selbstevaluation noch Inspektion durchgeführt : 
auf wenige für dieses Schuljahr wichtige Schwerpunkte 
konzentrieren, Verantwortlichen benennen, zeitliche 
Vorstellungen festlegen, schriftliche Fixierung

� Entscheidung über die Nutzung der eingeräumten 
Entscheidungsspielräume
Überlegungen und Aussprache dem Ziel, die Arbeit an 
der Schule und die Ergebnisse der Schülerinnen und 
Schüler zu verbessern 
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Gestaltung eigener Freiräume („Deregulierung“):

� Übertragungserlass in der Anhörung

� Umfang:  
- 15 Erlasse entfallen oder werden aufgehoben              
- 19 werden ganz oder teilweise in die Gestaltung der

Schulen gegeben

� Liste der Erlasse auf der Startseite von 
- mk.niedersachsen.de   

- Eigenverantwortlichen Schule in Niedersachsen
… mehr    
- Erlassentwurf „Übertragung erweiterter 

Entscheidungsspielräume auf Eigenverant-
wortliche Schulen“

� Entscheidungen werden im Schulvorstand getroffen
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mk.niedersachsen.de

> Niedersächsische 

Schulinspektion
> Inspektions-

instrumente

> Qualitäts-
profil

Niedersächsische 
Schulinspektion

Orientierungsrahmen
Schulqualität in Nds.

Selbstevaluation 
mit SEIS

mk.niedersachsen.de
> Eigenverantwort-

liche Schule            
>  Orientierungs-

rahmen

> Schulgesetz
> Entscheidungs-

spielräume

das-macht-schule.de
> SEIS-Instrument
> Erhebungs-

instrumente
> Fragebögen            
> (rechte Spalte)

Instrumente
„Hier erhalten
Sie alle Frage-
bögen“

Fundstellen

Stand: 02/2007
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